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A Deutschland 
 

I Beschäftigung spanischer Ingenieure in Deutschland 
 
Die Beschäftigung spanischer Ingenieure in Deutschland unterliegt im vollen Umfang den 
Freizügigkeitsregeln der EU (VO (EWG) Nr. 1612/68 Freizügigkeit von Arbeitnehmern inner-
halb der Gemeinschaft - Zugang zur Beschäftigung) und ist somit keinen Beschränkungen 
unterworfen. Dies ergibt sich auch aus § 2 des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit 
von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz EU)1. Hiernach sind gemeinschaftsrechtlich freizü-
gigkeitsberechtigt u. a. Unionsbürger, die sich als Arbeitnehmer zur Arbeitssuche oder zur 
Berufsausbildung aufhalten wollen. 
 
Unionsbürger bedürfen für die Einreise keines Visums und für den Aufenthalt keines Aufent-
haltstitels. 
 

                                                 
1  § 2 Freizügigkeitsgesetz EU: Recht auf Einreise und Aufenthalt  
(1) Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen haben das Recht auf Einreise und 
Aufenthalt nach Maßgabe dieses Gesetzes. 
(2) Gemeinschaftsrechtlich freizügigkeitsberechtigt sind:  

1. Unionsbürger, die sich als Arbeitnehmer zur Arbeitssuche oder zur Berufsausbildung aufhalten wollen,  
2. Unionsbürger, wenn sie zur Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit berechtigt sind (niedergelas-

sene selbständige Erwerbstätige),  
3. Unionsbürger, die, ohne sich niederzulassen, als selbständige Erwerbstätige Dienstleistungen im Sinne 

des Artikels 50 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft erbringen wollen (Erbringer 
von Dienstleistungen), wenn sie zur Erbringung der Dienstleistung berechtigt sind,  

4. Unionsbürger als Empfänger von Dienstleistungen,  
5. Verbleibeberechtigte im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1251/70 der Kommission vom 29. Juni 1970 

über das Recht der Arbeitnehmer, nach Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsgebiet eines Mit-
gliedstaates zu verbleiben (ABl. EG Nr. L 142 S. 24, 1975 Nr. L 324 S. 31) und der Richtlinie 75/34/EWG 
des Rates vom 17. Dezember 1974 über das Recht der Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates, nach 
Beendigung der Ausübung einer selbständigen Tätigkeit im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates 
zu verbleiben (ABl. EG 1975 Nr. L 14 S.10),  

6. nicht erwerbstätige Unionsbürger unter den Voraussetzungen des § 4,  
7. Familienangehörige unter den Voraussetzungen der §§ 3 und 4.  

(3) Vorübergehende Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfalls lassen das Recht nach § 2 Abs. 1 unbe-
rührt. Dies gilt auch für die von der zuständigen Agentur für Arbeit bestätigten Zeiten unfreiwilliger Arbeitslosigkeit 
eines Arbeitnehmers sowie für Zeiten der Einstellung einer selbständigen Tätigkeit infolge von Umständen, auf 
die der Selbständige keinen Einfluss hatte.  
(4) Unionsbürger bedürfen für die Einreise keines Visums und für den Aufenthalt keines Aufenthaltstitels. Famili-
enangehörige, die nicht Unionsbürger sind, bedürfen für die Einreise eines Visums, sofern eine Rechtsvorschrift 
dies vorsieht.  
(5) Unionsbürger, ihre Ehegatten oder Lebenspartner und ihre unterhaltsberechtigten Kinder, die sich seit fünf 
Jahren ständig rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten haben, haben unabhängig vom weiteren Vorliegen der 
Freizügigkeitsvoraussetzungen das Recht auf Einreise und Aufenthalt. Für Kinder unter 16 Jahren gilt dies nur, 
wenn ein Erziehungsberechtigter sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält. 
(6) Für die Ausstellung der Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht, der Aufenthaltserlaubnis-EU und des Vi-
sums werden keine Gebühren erhoben. 
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II Beschäftigung polnischer Ingenieure in Deutschland2 
 
Abweichend von der Regelung für die sonstigen EU-Mitgliedstaaten gilt für die am 1. Mai 
2004 beigetretenen Staaten, also auch für Polen, zunächst für zwei Jahre eine Übergangs-
regelung. Die entsprechenden Übergangsfristen ergeben sich aus dem EG-Vertrag (Anhang 
XII der Beitrittsakte zu Polen). 
 
Im Rahmen eines flexiblen Modells (2+3+2) können die derzeitigen EU-Mitgliedsstaaten von 
Übergangsregeln im Bereich der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit für Staatsangehörige aus den 
MOE-Beitrittsstaaten Gebrauch machen. Im Rahmen des „2+3+2“ Modells sind bei diesen 
Übergangsfristen drei Phasen zu unterscheiden: 
 
Phase 1: Während einer zweijährigen Übergangsfrist bis 1. Mai 2006 besteht in Bezug auf 
die mittel- und osteuropäischen Beitrittsstaaten keine gemeinschaftsrechtliche Arbeitnehmer-
freizügigkeit: es gelten insofern die nationalen und bilateralen Regelungen des Arbeitsmarkt-
zugangs fort. 
 
Phase 2: Vor Ablauf der ersten Phase müssen sich die Alt-Mitgliedsstaaten entscheiden, ob 
sie die Beschränkung des Arbeitsmarktzugangs für weitere drei Jahre fortführen wollen oder 
Freizügigkeit nach Gemeinschaftsrecht gewähren wollen und die Europäische Kommission 
entsprechend unterrichten. 
 
Phase 3: Alt-Mitgliedsstaaten, die auch nach den nunmehr verstrichenen fünf Jahren auf 
Grund schwieriger nationaler Arbeitsmarktlage noch für weitere zwei Jahre die Übergangs-
regelungen weiterführen wollen, müssen dies der EU-Kommission förmlich mitteilen. Damit 
ist dann die Maximaldauer von sieben Jahren erreicht. Spätestens sieben Jahre nach dem 
Beitritt gilt volle Freizügigkeit. 
  
Dies bedeutet, dass zumindest in der Übergangszeit (bis zum 30. April 2006) das nationale 
und bilaterale Arbeitsgenehmigungsrecht bei Beschäftigungen in Deutschland seine Gültig-
keit behält. Arbeitnehmer aus den Beitrittsstaaten bedürfen weiterhin für die Aufnahme einer 
Beschäftigung in Deutschland einer Arbeitsgenehmigung.  
 
Deutschland hat mit verschiedenen osteuropäischen Staaten, darunter auch Polen, ein Ab-
kommen geschlossen, das den Austausch von Gastarbeitnehmerinnen und Gastarbeitneh-
mern regelt. Es ermöglicht Fachkräften aus diesen Ländern, in Deutschland bis zu 18 Mona-
te in ihrem erlernten Beruf zu arbeiten. Ziel des Gastarbeitnehmerverfahrens ist die berufli-
che und sprachliche Fortbildung der Teilnehmer. Über eine Beschäftigung von Gastarbeit-
nehmern wird im Rahmen von jährlichen Kontingenten unabhängig von der Lage des deut-
schen Arbeitsmarktes entschieden. 
 
Gastarbeitnehmer aus den neuen EU-Beitrittsstaaten, auch solche aus Polen, können 
bereits nach einem Jahr eine Arbeitsberechtigung-EU beantragen. Damit haben Ar-
beitgeber die Gelegenheit, gut eingearbeitete Fachkräfte auf Dauer zu beschäftigen. 
 
Welche Bewerber können berücksichtigt werden? 
 
Alle Arbeitnehmer, die 
• zwischen 18 und 40 Jahre alt sind und 
• über mindestens befriedigende Deutschkenntnisse verfügen und 
                                                 
2 Wesentliche Inhalte dieser Ausführungen entstammen dem ZAV-Merkblatt: Hinweise zur Vermittlung von Fach-
kräften aus osteuropäischen Ländern nach Deutschland (Stand 01.01.2005) 
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• eine mehrjährige betriebliche oder schulische Berufsausbildung abgeschlossen oder 
durch langjährige Berufserfahrung eine vergleichbare Qualifikation erlangt haben oder 

• eine Fachhochschule oder Hochschule absolviert haben. 
 
Die allgemeine Vermittlung erreichen Sie unter: 
 
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit 
Team 218 
53107 Bonn 
Hotline: 0228/713-1326 
Fax : 0228/713-270-1166 
E-Mail : Bonn-ZAV.osteuropa@arbeitsagentur.de 
 
Die Regelungen im Einzelnen: 
 
BEWERBER 
 
Wer kann teilnehmen? 
 
Am Gastarbeitnehmerverfahren können Fachkräfte im Alter von 18 bis 40 Jahren aus fol-
genden Ländern teilnehmen: Albanien, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, 
Rumänien, Russland, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechien, Ungarn. 
 
Welche Qualifikation benötigen Bewerber? 
 
Angehörige aller Berufsgruppen können am Gastarbeitnehmerverfahren teilnehmen. Sie 
sollen eine abgeschlossene Ausbildung und möglichst erste Erfahrung in dem Beruf nach-
weisen können, den sie in Deutschland ausüben wollen. 
 
Zum Beispiel: 
• eine mindestens zweijährige, in der Regel dreijährige betriebliche oder schulische Be-

rufsausbildung, 
• eine gehobene schulische Berufsausbildung (z. B. nach dem Abitur), 
• eine Fachhochschul- oder Hochschulausbildung. 
 
Als vergleichbare Qualifikation kann auch eine mindestens dreijährige aktuelle Berufserfah-
rung in dem Beruf, der in Deutschland ausgeübt werden soll, anerkannt werden. 
 
Wie gut sollten die Deutschkenntnisse sein? 
 
Die Bewerber sollen sich ohne Hilfe im Alltag verständigen können. Darüber hinaus wird der 
erforderliche Sprachstand vom angestrebten Fortbildungsziel bestimmt. 
 
Wie und wo bewerben sich Gastarbeitnehmer? 
 
Gastarbeitnehmer reichen ihre Bewerbung beim örtlichen Arbeitsamt in ihrem Heimatland 
ein. Dort erhalten sie das Bewerbungsformular (zweifache Ausfertigung), das in deutscher 
Sprache auszufüllen ist. 
Folgende Unterlagen werden benötigt: 
• Ausbildungszeugnis oder schriftlicher Nachweis über mindestens dreijährige Berufserfah-

rung im angestrebten Tätigkeitsbereich (mit beglaubigter deutscher Übersetzung), 
• Lebenslauf in deutscher Sprache mit Angaben über die Ausbildung und über berufliche 

Kenntnisse und Erfahrungen, 
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• Arbeitszeugnisse / Kopien des Arbeitsbuches (mit beglaubigter deutscher Übersetzung), 
• in der Regel ein polizeiliches Führungszeugnis, 
• zwei Fotos neueren Datums, 
• Sprachtestbogen eines anerkannten Dolmetschers oder Sprachinstituts zum Nachweis 

der Deutschkenntnisse, 
• der Arbeitsvertrag oder die schriftliche Zusage eines Arbeitgebers sofern vorhanden. 
 
Das Heimat-Arbeitsamt der Bewerber leitet die Bewerbungsunterlagen nach Prüfung der 
formalen Voraussetzungen über die zentralen Partnerverwaltungen der jeweiligen Länder an 
die ZAV weiter. Zwischen der ZAV und einigen Partnerverwaltungen besteht die Vereinba-
rung, dass Bewerber an einem Auswahlgespräch teilnehmen müssen. Diese Gespräche 
finden in der Regel zwei Mal pro Jahr vor Ort statt. An ihnen nehmen auch Mitarbeiter der 
ZAV teil. Die Bewerbungsunterlagen werden anschließend an die ZAV weitergeleitet. 
 
Wie oft kann man am Gastarbeitnehmerverfahren teilnehmen? 
 
Die Zulassung zum Gastarbeitnehmerverfahren kann für insgesamt 18 Monate nur einmal 
pro Person in Anspruch genommen werden. 
 
ARBEITGEBER 
 
Welche Voraussetzungen gibt es für Arbeitgeber? 
 
Arbeitgeber oder deren Mitarbeiter müssen beruflich qualifiziert sein. Sie sollen eine Ausbil-
dungsbefähigung, einen Meisterbrief, ein Technikerzeugnis, einen Hochschulabschluss oder 
eine vergleichbare Qualifikation besitzen. 
 
Es wird auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen deutschsprachigem Stammpersonal 
(Vollzeitkräfte) und Gastarbeitnehmern geachtet. So sollten nach Möglichkeit pro Gastarbeit-
nehmer mindestens vier deutschsprachige Angestellte bei dem Arbeitgeber tätig sein. 
 
Ein Rechtsanspruch auf die Beschäftigung von Gastarbeitnehmern oder eines bestimmten 
Gastarbeitnehmers besteht nicht. Privatpersonen/Haushalte dürfen keine Gastarbeitnehmer 
beschäftigen. 
 
VERFAHREN 
 
Gastarbeitnehmer werden ausschließlich von der ZAV vermittelt. Sie sendet interessierten 
Arbeitgebern gerne Bewerbungsunterlagen von geeigneten Kandidaten zu. Eine Vermittlung 
von Gastarbeitnehmern durch private inländische oder ausländische Vermittlungsagenturen 
ist im Verfahren ausgeschlossen. 
 
o Namentliche Anforderung 
 
Arbeitgeber in Deutschland können von ihnen gewünschte Bewerber namentlich anfordern. 
Dazu sendet der Arbeitgeber einen Arbeitsvertrag an den Gastarbeitnehmer. Der betreffende 
Kandidat bewirbt sich dann beim örtlichen Arbeitsamt seines Heimatlandes um die Aufnah-
me in das Gastarbeitnehmerverfahren. Sobald die Bewerbungsunterlagen bei der ZAV ein-
gegangen sind, bittet diese den Arbeitgeber, die erforderlichen Betriebsdaten zwecks Prü-
fung vorzulegen. 
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o Arbeitsvertrag 
Der Arbeitsvertrag ist eine wesentliche Grundlage für die Erteilung der Zulassung. Es ist er-
forderlich, dass 
• der Gastarbeitnehmer als Fachkraft eingesetzt wird, 
• die Beschäftigungsdauer in der Regel mindestens ein Jahr beträgt, 
• die wöchentliche Arbeitszeit der tariflichen oder üblichen Vollzeitstundenzahl entspricht, 
• der Urlaubsanspruch geregelt ist, 
• das Bruttogehalt angegeben ist und den tariflichen bzw. ortsüblichen Bedingungen ent-

spricht (in der Regel Fachkraft im ersten Berufsjahr), 
• der Arbeitgeber behilflich ist, eine angemessene Unterkunft zu finden bzw. zur Verfügung 

zu stellen. 
 
Für Gastarbeitnehmer gilt das deutsche Arbeitsrecht. 
 
o Dauer der Fortbildung / Verlängerungsantrag 
 
Die Beschäftigung als Gastarbeitnehmer wird in der Regel für 12 Monate genehmigt. Sie 
kann auf insgesamt höchstens 18 Monate erweitert werden. Der Antrag auf Verlängerung 
sollte der ZAV spätestens sechs Wochen vor dem Ende des ersten Beschäftigungszeitraums 
vorliegen. 
 
o Kosten 
 
Die Vermittlung ist weitgehend gebührenfrei. 
AUSNAHMEN: Für die Vermittlung von Gastarbeitnehmern aus Estland, Kroatien, der Slo-
wakischen Republik und Slowenien fällt für den Arbeitgeber eine Gebühr in Höhe von 200 
Euro je Bewerber an. 
 
o Zulassung 
 
Sind die Voraussetzungen für ein ordnungsgemäßes Arbeitsverhältnis erfüllt, erteilt die ZAV 
dem Antragsteller eine Zulassungsbescheinigung als Gastarbeitnehmer. Sie sendet die Be-
scheinigung mit dem Arbeitsvertrag an die Partnerstelle im Heimatland des Gastarbeitneh-
mers. Diese leitet die Zulassung über das Heimatarbeitsamt an den Bewerber weiter. 
 
Bei entsprechender Absprache mit der Partnerstelle kann die Zulassung Bewerbern aus den 
neuen EU-Ländern oder deren deutschen Arbeitgebern direkt zugesandt werden. 
Der Arbeitnehmer darf nur bei dem in der Zulassungsbescheinigung genannten Arbeitgeber 
beschäftigt werden. 
 
Tritt der Bewerber seine Stelle nicht an, teilt der Arbeitgeber dies der ZAV schriftlich mit. 
Gleiches gilt im Falle einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses unter Angabe der Gründe 
sowie bei einem Wechsel der Adresse oder Firmenbezeichnung. Änderungen des Arbeits-
vertrages während der Beschäftigungszeit - außer Lohnerhöhungen - sind nur mit Zustim-
mung der ZAV möglich. 
 
o Kranken- und Unfallversicherung 
 
Gastarbeitnehmer unterliegen der Sozialversicherungspflicht in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Der gesetzliche Unfallschutz beginnt mit der Einreise. Ab Arbeitsaufnahme ist der Be-
werber krankenversichert. 
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o Meldeverfahren 
Der Arbeitgeber sollte den Bewerber bei der Anmeldung im Einwohnermeldeamt und bei der 
Ausländerbehörde (Beantragung der Aufenthaltserlaubnis) unterstützen. Beim Einwohner-
meldeamt ist an die Beantragung der Lohnsteuerkarte für den Gastarbeitnehmer zu denken. 
 
Der Arbeitgeber meldet den Gastarbeitnehmer bei der Sozialversicherung an. 
 
o Verfahrensdauer 
 
Das Verfahren nimmt in der Regel sechs bis zehn Wochen in Anspruch (gerechnet vom Tag 
der Antragstellung bis zur Aufnahme der Beschäftigung). 
 
o Hinweise zum Einreiseverfahren und zur Visumsbeantragung 
EU-Staatsangehörige aus Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakischer Republik, Slowe-
nien, Tschechischer Republik und Ungarn reisen mit ihrem nationalen Personalausweis oder 
Reisepass nach Deutschland ein. Die Zulassungsbescheinigung zum Gastarbeitnehmerver-
fahren ist der Ersatz für die Arbeitserlaubnis-EU. Die Zulassung ist dem Einwohnermeldeamt 
vorzulegen. Dort wird gegebenenfalls eine Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht des EU-
Bürgers ausgestellt. 
 
Gastarbeitnehmer aus den oben genannten neuen EU-Beitrittsländern, die am 1. Mai 2004 
oder nach diesem Datum ununterbrochen zwölf Monate in der Bundesrepublik Deutschland 
rechtmäßig zum Arbeitsmarkt zugelassen waren, können die Erteilung einer Arbeitsberechti-
gung-EU durch die örtliche Agentur für Arbeit beantragen. Die Arbeitsberechtigung-EU ist 
eine unbefristete und unbeschränkte Arbeitserlaubnis und gewährleistet den freien Zugang 
zum deutschen Arbeitsmarkt. 
 
Für Staatsangehörige aus Albanien, Bulgarien, Kroatien, Rumänien und Russland ist die 
Zulassungsbescheinigung zum Gastarbeitnehmerverfahren die Zustimmung der Bundes-
agentur für Arbeit zur Ausübung einer Beschäftigung nach § 39 Aufenthaltsgesetz (Auf-
enthG). 
 
Mit der Zulassungsbescheinigung wird das Einreisevisum bei der deutschen Auslandsvertre-
tung (Botschaft oder Generalkonsulat) beantragt. Das Visum wird in der Regel innerhalb we-
niger Tage für eine Dauer von drei Monaten ausgestellt und beinhaltet sowohl das Recht auf 
Aufenthalt in Deutschland als auch die Genehmigung der Beschäftigung beim angegebenen 
Arbeitgeber. Die Einreise kann erfolgen. Vor Ablauf des Visums ist rechtzeitig die Aufent-
haltserlaubnis bei der für den Wohnsitz des Gastarbeitnehmers zuständigen Ausländerbe-
hörde zu beantragen. Die Aufenthaltserlaubnis beinhaltet die Genehmigung der Beschäfti-
gung für den angegebenen Betrieb. Eine Vorsprache bei der Agentur für Arbeit ist nicht er-
forderlich.  
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B Polen 
 

Beschäftigung deutscher und spanischer Ingenieure in Polen3 
 
Ab 1. Mai 2004 wurden Bürger der EU-Mitgliedstaaten und ihre Familienangehörigen von der 
Pflicht befreit, die Arbeitserlaubnis als Voraussetzung für den Zugang zum Arbeitsmarkt zu 
besitzen. Gemäß den EU-Normen haben EU-Bürger bei der Arbeitsuche in Polen die gleiche 
Stellung wie polnische Staatsbürger. Arbeitnehmer aus EU-Mitgliedstaaten haben Vorrang 
beim Zugang zum Arbeitsmarkt vor Arbeitnehmern aus Drittländern. Manche Funktionen im 
öffentlichen Sektor können polnischen Staatsbürgern vorbehalten sein. 
Für die Staatsbürger und ihre Familienangehörigen aus Estland, Großbritannien, Irland, Lett-
land, Litauen, Malta, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, 
Ungarn und Zypern Republik gelten keine Beschränkungen für den Zugang zum Arbeits-
markt (keine Arbeitserlaubnis erforderlich). 
 
Übergangsregelungen  

• EU-Bürger und ihre Familienangehörigen aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlan-
de, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweiz, Spanien, die sich in Polen aufhalten 
und eine Arbeit leisten wollen, sind verpflichtet, eine Arbeitserlaubnis einzuholen (mit 
einigen Ausnahmen).  

• Diese Vorschriften wurden für die EU-Länder eingeführt, die sich nicht für polnische 
Arbeitnehmer vollständig geöffnet haben.  

Am 01.05.2004 ist die entsprechende Verordnung des Ministers für Wirtschaft, Arbeit und 
Sozialpolitik über die Bereiche, in denen bei der Ausübung von Arbeit durch Ausländer auf 
dem Territorium der Republik Polen Beschränkungen bestehen, in Kraft getreten (GBl. Nr. 
123, Pos. 1293).  

Die Beschränkungen sind befristet und dürfen sieben Jahre lang also bis zum 30. April 2011 
angewendet werden. In dieser Zeit ist ebenfalls eine Überprüfung der entsprechenden Mittel 
vorgesehen (die sogenannte 2+3+2 Regelung), um diese an die Lage des Arbeitsmarktes 
anzupassen.  
Die Regelung 2+3+2  
1. Phase ( 2 Jahre)  
Die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist in Polen ausgesetzt, d. h. sie besteht nicht für Arbeitnehmer 
aus den Mitgliedstaaten, die ihrerseits Übergangsregelungen für die Beitrittsländer beschlos-
sen haben. Dazu gehören auch Deutschland und Spanien.  
2. Phase (3 Jahre)  
Die Republik Polen muss vor Ablauf der 1. Phase förmlich gegenüber der EU-Kommission 
erklären, ob sie die Beschränkungen für weitere drei Jahre weiterführen will.  
3. Phase (2 Jahre)  
Die Republik Polen muss vor Ablauf der 2. Phase förmlich gegenüber der EU-Kommission 
erklären, ob die Beschränkungen für weitere zwei Jahre weitergeführt werden sollen und 

                                                 
3 Die Angaben sind der Homepage „EURES - das europäische Portal zur beruflichen Mobilität“ 
(http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=de), Angaben der polnischen Botschaft sowie dem Informationsnetz-
werk zur Unterstützung der grenzüberschreitenden Mobilität in der Wirtschaftsregion Sachsen-Niederschlesien-
Nordböhmen (EURES SilBoSax - Saxonia-Silesia-Bohemia - http://eures.dresden.de/) entnommen. 
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muss dies begründen. Diese letzte 2-jährige Übergangsphase kann Polen nur im Falle von 
schwerwiegenden Störungen des Arbeitsmarktes oder der Gefahr derartiger Störungen bei-
behalten. 
 
Um in Polen Arbeitsleistungen zu erbringen, müssen Deutsche und Spanier also im Besitz 
einer Arbeitserlaubnis sein, die von der für den Unternehmenssitz des Arbeitgebers zustän-
digen Woiwodschaft ausgestellt wird.  
 
Unter der Erbringung einer Arbeitsleistung durch einen Ausländer versteht man Beschäfti-
gungen (Ausübung einer Tätigkeit auf der Grundlage eines Arbeitsverhältnisses, eines 
Dienstverhältnisses oder eines Vertrags über die Ausführung eines Auftrags), andere Er-
werbstätigkeiten (Ausübung einer Tätigkeit auf der Grundlage eines Agenturvertrags, eines 
Geschäftsbesorgungsvertrags, eines Werkvertrags oder im Rahmen einer Mitgliedschaft in 
einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft bzw. einer Genossenschaft landwirt-
schaftlicher Verbände) oder die Ausübung einer Funktion im Vorstand von wirtschaftlich täti-
gen Körperschaften.  
 
Die Erteilung einer Arbeitserlaubnis erfolgt für einen begrenzten Zeitraum, für einen be-
stimmten Ausländer und Arbeitgeber, für eine bestimmte Stelle oder Art der auszuübenden 
Tätigkeit.  
 
Zugang zum polnischen Arbeitsmarkt erhält, wer  
- eine vor dem 1. Mai 2004 ausgestellte Genehmigung besitzt, um sich niederzulassen, 
- die Bedingungen erfüllt, welche im Vertrag über den Beitritt der Republik Polen zur Europä-
ischen Union vorgesehen sind,  
- Familienmitglied von polnischen Staatsangehörigen ist.  
 
In folgenden Fällen ist für die Erbringung von Arbeitsleistungen durch Ausländer keine Ar-
beitserlaubnis erforderlich:  
 
1) bei der Durchführung von Schulungen, bei beruflicher Bildung, bei der Ausübung einer 
beratenden Funktion, einer Aufsichtsfunktion oder einer Funktion, die besondere Qualifikati-
onen und Fähigkeiten für die Umsetzung von Programmen im Rahmen der Europäischen 
Union oder von anderen internationalen Hilfsprogrammen erfordert, gleichfalls in Zusam-
menhang mit durch die polnische Regierung aufgenommenen Darlehen,  
… 
3) für Ausländer, die gemäß Verträgen und internationalen Vereinbarungen mit Polen für die 
Erbringung einer Arbeitsleistung keine Arbeitserlaubnis benötigen,  
… 
 
Darüber hinaus können Ausländer ohne Arbeitserlaubnis entsprechend dem Gesetz über 
Hochschulen und Fachhochschulen als Dozenten und entsprechend dem Gesetz über die 
staatliche wissenschaftliche Institution „Polska Akademia Nauk” (Polnische Akademie der 
Wissenschaften) als Fremdsprachenlehrer und wissenschaftliche Mitarbeiter tätig sein.  
 
Keine Arbeitserlaubnis benötigen außerdem regelmäßig Arbeitnehmer, die für ein in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässiges Unternehmen tätig sind, und die von ihrem 
Arbeitgeber für die Erbringung von Dienstleistungen entsprechend Artikel 1 der Richtlinie 
96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die 
Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen (ABl. Nr. L 
018 vom 21.1.1997) in das Hoheitsgebiet Polens entsandt werden.  
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Nach welchen Kriterien wird eine Arbeitserlaubnis erteilt?  
 
Der Woiwode entscheidet nach Prüfung der Arbeitsmarktsituation sowie der Kriterien für die 
Erteilung von Arbeitszusicherungen und –erlaubnissen für Ausländer über die Erteilung einer 
Arbeitserlaubnis.  
 
Bei der Prüfung werden Angaben des für den Ort der zu erbringenden Arbeitsleistung zu-
ständigen Landrats zu der Situation auf dem lokalen Arbeitsmarkt und der Möglichkeit der 
Personalbeschaffung für den Arbeitgeber berücksichtigt, sowie die Angaben des Arbeitge-
bers über sein Vorgehen bei der Besetzung der im Antrag aufgeführten Stelle durch einen 
polnischen Staatsangehörigen oder einen Ausländer, der im Besitz einer Genehmigung zur 
Niederlassung, zur Duldung oder eines Flüchtlingsstatus ist oder zeitweiligen Schutz in Po-
len genießt. Die Bemühungen des Arbeitgebers werden als unzureichend angesehen, wenn 
er sich darauf beschränkt hat, das betreffende Stellenangebot beim Kreisarbeitsamt zu mel-
den.  
 
Falls der Antrag auf Erteilung einer Arbeitserlaubnis ausländische Gesellschafter oder Aktio-
näre von Gesellschaften des Handelsrechts betrifft, die eine Tätigkeit auszuüben beabsichti-
gen, bzw. Ausländer, die eine Vorstandsfunktion bei wirtschaftlich tätigen Körperschaften 
wahrnehmen möchten, kann die Beurteilung der Situation auf dem lokalen Arbeitsmarkt in 
Form einer Eignungsanalyse des Arbeitgebers, diesen Arbeitsmarkt betreffend, erfolgen.  
 
Die Möglichkeit des Erhalts einer Arbeitserlaubnis ohne Berücksichtigung der Situation auf 
dem lokalen Arbeitsmarkt und der Kriterien für die Erteilung von Arbeitszusicherungen und –
erlaubnissen für Ausländer besteht u. a. in folgenden Fällen:  
- wenn es sich bei den betreffenden Ausländern um Angehörige von Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union handelt, die als Schlüsselpersonal im Sinne von Artikel 52 des EG-
Vertrags tätig werden sollen;  
- wenn es sich bei den betreffenden Ausländern um bevollmächtigte Repräsentanten eines 
ausländischen Unternehmers in dessen im Hoheitsgebiet Polens befindlicher Niederlassung 
oder Vertretung handelt. 
 
Nach welchem Verfahren kann ein Arbeitssuchender eine Arbeitserlaubnis erhalten?  
 
Um die Arbeitsgenehmigung zu erhalten, muss der EU-Bürger zunächst die Genehmigungs-
zusage erhalten und anschließend eines befristete Aufenthaltsgenehmigung für die Nieder-
lassung auf dem Gebiet Polens einholen. 
 
Die Genehmigungszusage und die Arbeitsgenehmigung werden vom Woiwoden (in der 
Woiwodschaft Masawien beim Woiwodschaftsarbeitsamt) erteilt, der entweder für den Sitz 
des Arbeitgebers (im Falle eines in Polen ansässigen Unternehmens) oder für den Ort der 
Arbeitsleistung zuständig ist (im Falle einer exportierten Dienstleistung). 
 
Der Antrag auf Erteilung einer Genehmigungszusage und einer Arbeitsgenehmigung kann 
nur durch den potentiellen Arbeitgeber, bei dem für den Unternehmenssitz des Arbeitgebers 
zuständigen Woiwodschaftsamt (in der Woiwodschaft Masawien beim Woiwodschaftsarbeit-
samt), gestellt werden. 
 
Dem Antrag sind alle erforderlichen Unterlagen beizufügen, darunter u. a.:  
• der Einzahlungsbeleg des Arbeitsfonds ("Fundusz Pracy") in Höhe des gesetzlich festge-

legten Mindesteinkommens - (in 2004 - 824 PLN für die Prüfung eines Antrags auf Ertei-
lung einer Arbeitserlaubnis für einen Ausländer).  

• Unterlagen, aus denen die Gesetzmäßigkeit der Firmentätigkeit hervorgeht  

• Kopie des Reisedokuments des Ausländers (beschriebene Seiten)  
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• Unterlagen, aus denen die berufliche Qualifikation des Ausländers hervorgeht (Überset-
zung durch einen ermächtigten Übersetzer)  

• weitere von der Behörde geforderte Dokumente 
 
Sowohl die Arbeitsgenehmigung als auch die Genehmigungszusage sind befristet (maximal 
für die im Visum festgesetzte Aufenthaltsdauer bzw. für die Gültigkeitsdauer der befristeten 
Aufenthaltsgenehmigung), lauten auf einen bestimmten deutschen Staatsangehörigen, einen 
bestimmten Arbeitgeber und betreffen eine konkrete Arbeitsstelle oder -form. Wird die Ar-
beitsstelle gewechselt oder die Arbeitsform geändert, müssen somit eine neue Arbeitsge-
nehmigung und Genehmigungszusage eingeholt werden. 
 
Wo können Arbeitssuchende mehr Informationen bekommen?  
 
Weitere Informationen erhalten Arbeitssuchende persönlich bei den Woiwodschaftsbehörden 
(in der Woiwodschaft Masawien beim Woiwodschaftsarbeitsamt) oder auf den Internetseiten 
dieser Behörden.  
 
1. Dolnośląskie Voivodeship Office (Woiwodschaftsamt Niederschlesien) 
http://www.uwoj.wroc.pl 
2. Kujawsko-Pomorskie Voivodeship Office (Woiwodschaftsamt Kujawien-Pommern) 
http://www.uwoj.bydgoszcz.pl 
3. Lubelskie Voivodeship Office (Woiwodschaftsamt Lublin) 
http://www.lublin.uw.gov.pl 
4. Lubuskie Voivodeship Office (Woiwodschaftsamt Lebuser Land) 
http://www.wojewodalubuski.pl 
5. Łódzkie Voivodeship Office (Woiwodschaftsamt Lodsch) 
http://www.uw.lodz.pl 
6. Małopolskie Voivodeship Office (Woiwodschaftsamt Kleinpolen) 
http://www.uwoj.krakow.pl 
http://www.wup.mazowsze.pl 
8. Opolskie Voivodeship Office (Woiwodschaftsamt Oppeln) 
http://www.opole.uw.gov.pl 
9. Podkarpackie Voivodeship Office (Woiwodschaftsamt Vorkarpaten) 
http://www.uw.rzeszow.pl 
10. Podlaskie Voivodeship Office (Woiwodschaftsamt Podlachien) 
http://www.bialystok.uw.gov.pl 
11. Pomorskie Voivodeship Office (Woiwodschaftsamt Pommern) 
http://www.uw.gda.pl 
12. Śląskie Voivodeship Office (Woiwodschaftsamt Schlesien) 
http://www.katowice.uw.gov.pl 
13. Świętokrzyskie Voivodeship Office (Woiwodschaftsamt Heiligkreuz) 
http://www.kielce.uw.gov.pl 
14. Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Office (Woiwodschaftsamt Ermland-Masuren) 
http://www.uw.olsztyn.pl 
15. Wielkopolskie Voivodeship Office (Woiwodschaftsamt Großpolen) 
http://www.poznan.uw.gov.pl 
16. Zachodniopomorskie Voivodeship Office (Woiwodschaftsamt Westpommern) 
http://www.szczecin.uw.gov.pl 
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Nach welchem Verfahren kann ein Arbeitgeber deutsche Arbeitnehmer einstellen? 
 
Zunächst muss der Arbeitgeber die freie Arbeitsstelle beim Kreisarbeitsamt anzeigen. Das 
Arbeitsamt überprüft dann den Arbeitsmarkt und bestätigt, dass in dem Arbeitslosenver-
zeichnis keine polnischen Kandidaten vorhanden sind, die ggf. den Anforderungen des Ar-
beitgebers entsprechen könnten. Ausländer werden zur Arbeit in Polen nach dem Grundsatz 
des Arbeitsmarktschutzes und nach dem Grundsatz der Ergänzungs- und nicht Verdrän-
gungsbeschäftigung zugelassen. Das bedeutet, dass ein Ausländer nur dann eingestellt 
werden kann, wenn im lokalen Arbeitsmarkt Arbeitslose und jene, die in der jeweiligen Stel-
lung arbeiten können, fehlen. Diese Stellungnahme nimmt etwa drei Wochen in Anspruch.  
 
Arbeitgeber, die beabsichtigen einen Ausländer zu beschäftigen, müssen dann bei dem für 
den Unternehmenssitz des Arbeitgebers zuständigen Woiwodschaftsamt (in der Woiwod-
schaft Masawien beim Woiwodschaftsarbeitsamt) einen Antrag auf Erteilung einer Arbeitser-
laubnis für den Ausländer stellen.  
 
Dem Antrag sind alle erforderlichen Unterlagen beizufügen, darunter der Einzahlungsbeleg 
des Arbeitsfonds „Fundusz Pracy” (für die Prüfung eines Antrags auf Erteilung einer Arbeits-
erlaubnis für einen Ausländer muss der Arbeitgeber eine Gebühr in Höhe des gesetzlich 
festgelegten Mindestentgelts entrichten – gegenwärtig beträgt sie 824 Zloty), Unterlagen, 
aus denen die Gesetzmäßigkeit der Firmentätigkeit hervorgeht, Kopie des Reisedokuments 
des Ausländers (beschriebene Seiten), Unterlagen, aus denen die berufliche Qualifikation 
des Ausländers hervorgeht (Übersetzung durch einen ermächtigten Übersetzer), sowie wei-
tere von der Behörde geforderte Dokumente.  
 
Der nächste Schritt ist die Stellung eines Antrags samt vollständigen Anlagen beim Woie-
wodschaftsamt. Nach etwa drei Wochen wird die Genehmigungszusage erteilt. Woiwode 
entscheiden nach Prüfung der Arbeitsmarktsituation sowie der Kriterien für die Erteilung von 
Arbeitsgenehmigungszusagen und- erlaubnissen für Ausländer über die Erteilung einer Ar-
beitserlaubnis. Eine Diskriminierung von Bewerbern wegen Geschlecht, Alter, Behinderung, 
Rasse, Nationalität, politischer, religiöser oder sonstiger Überzeugung oder Zugehörigkeit zu 
einer Gewerkschaft ist unzulässig. 
 
Falls Sondervorschriften die Möglichkeit einer bestimmten Stellung, der Ausübung eines be-
stimmten Berufs oder einer anderen Tätigkeit von der Erlaubnis des für die Ausübung zu-
ständigen Organs abhängig machen, ist der Arbeitgeber verpflichtet diese Erlaubnis einzuho-
len, bevor er den Antrag beim Woiwodschaftsamt stellt. 
 
Wo kann ein Arbeitgeber mehr Informationen bekommen?  
 
Weitere Informationen erhalten Arbeitgeber persönlich bei den Woiwodschaftsbehörden (in 
der Woiwodschaft Masawien beim Woiwodschaftsarbeitsamt) oder auf den Internetseiten 
dieser Behörden.  
 
Internetadressen: siehe Auflistung oben. 
 
Verweise auf einschlägige nationale Rechtsvorschriften  
 
Die wichtigsten Rechtsakte zur Regelung des Zugangs von Ausländern zum polnischen Ar-
beitsmarkt:  
1 – Gesetz vom 20. April 2004 über die Beschäftigungsförderung und die Arbeitsmarktbe-
hörden (GBl. Nr. 99, Pos. 1001),  
2 – Verordnung des Ministers für Wirtschaft und Arbeit vom 26. Mai 2004 über Beschrän-
kungen im Bereich der Erbringung von Arbeitsleistungen durch Ausländer im Hoheitsgebiet 
der Republik Polen (GBl. Nr. 123, Pos. 1293),  
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3 – Verordnung des Ministers für Arbeit und Gesellschaftspolitik vom 19. Dezember 2001 
über die genauen Grundlagen und Verfahren für die Erteilung von Arbeitszusicherungen und 
–erlaubnissen für Ausländer (GBl. von 2001 Nr. 153, Pos. 1766 mit späteren Änderungen),  
4 – Verordnung des Ministers für Arbeit und Gesellschaftspolitik vom 19. Dezember 2001 
über die genauen Grundlagen und Verfahren für die Erteilung von Arbeitszusicherungen und 
–erlaubnissen für Ausländer, die Exportdienstleistungen für ausländische Arbeitgeber in der 
Republik Polen erbringen (GBl. von 2001 Nr. 153, Pos. 1768 mit späteren Änderungen),  
5 – Verordnung des Ministers für Arbeit und Gesellschaftspolitik vom 19. Dezember 2001 
über die Erbringung von Arbeitsleistungen durch Ausländer, ohne die Notwendigkeit eine 
Arbeitserlaubnis einzuholen (GBl. von 2001 Nr. 153, Pos. 1765 mit späteren Änderungen),  
6 – Verordnung des Ministers für Arbeit und Gesellschaftspolitik vom 19. Dezember 2001 
über die Festlegung der Fälle, in denen Arbeitszusicherungen und Arbeitserlaubnisse für 
Ausländer durch den Woiwoden erteilt werden, ohne Berücksichtigung der Situation auf dem 
lokalen Arbeitsmarkt und der Kriterien für die Erteilung von Arbeitszusicherungen und –
erlaubnissen für Ausländer (GBl. von 2001 Nr. 153, Pos. 1767 mit späteren Änderungen).  
7 – Gesetz vom 12. September 1990 über das Hochschulwesen (GBl. von 1990 Nr. 65, Pos. 
385 mit späteren Änderungen)  
8 – Gesetz vom 26. Juni 1997 über die Berufsschulen (GBl. von 1997 Nr. 96, Pos. 590 mit 
späteren Änderungen)  
9 – Gesetz vom 25. April 1997 über die staatliche wissenschaftliche Institution „Polska Aka-
demia Nauk” (GBl. von 1997 Nr. 75, Pos. 469 mit späteren Änderungen).  
Die Texte der in Polen gültigen Rechtsakte sind u. a. auf der Internetseite des Sejm abrufbar, 
unter „Internetowy System Informacji Prawnej” (Informationen zu Rechtsfragen im Internet) 
http://www.sejm.gov.pl → Prawo (Recht) → Internetowy System Aktów Prawnych (Rechtsak-
te im Internet). 
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C Spanien 
 

I Beschäftigung deutscher Ingenieure in Spanien 
 
Die Beschäftigung deutscher Ingenieure in Spanien unterliegt im vollen Umfang den Freizü-
gigkeitsregeln der EU und ist somit keinen Beschränkungen unterworfen. 
 

II Beschäftigung polnischer Ingenieure in Spanien4 
 
Derzeit wird seitens der Generaldirektion für Migrationsfragen des Ministeriums für Arbeit 
und Soziales eine spezielle Vorschrift erarbeitet, um den Zugang der Arbeitnehmer aus Er-
weiterungsländern für eine Übergangszeit ab dem 1. Mai 2004 zu regeln. Dadurch können 
sich Änderungen für die nachfolgenden Informationen ergeben.  
 
Spanien setzt auf eine schnelle Eingliederung der neuen Mitgliedstaaten bei vollen Rechten. 
Dazu werden folgende Erklärungen abgegeben:  
 
• Ab 1. Mai 2004 wird Niederlassungsfreiheit für Selbstständige (freie Berufe, Gewerbetrei-

bende, Händler...) aus den neuen Mitgliedstaaten bestehen, und zwar zu denselben Be-
dingungen, die auf Staatsangehörige der derzeitigen Mitgliedstaaten angewandt werden.  

• Im Hinblick auf die Arbeitnehmer aus acht neuen Mitgliedstaaten (Zypern und Malta sind 
von dem Anwendungsbereich der im Vertrag über den Beitritt der neuen Mitgliedstaaten 
vorgesehenen Übergangszeit ausgenommen) muss die derzeitige Lage des spanischen 
Arbeitsmarkts berücksichtigt werden. Konkret bedeutet dies, dass die Arbeitslosenrate 
Spaniens mit 11,17 % im vierten Quartal 2003 weiterhin die höchste in der EU-15 ist, ob-
wohl sich der spanische Arbeitsmarkt in den letzten Jahren durch seine Dynamik ausge-
zeichnet hat. In den letzten drei Jahren hat die abhängig beschäftigte Erwerbsbevölke-
rung zugenommen, aber es konnten noch nicht alle Personen beschäftigt werden, die ar-
beiten möchten.  

• Der spanische Arbeitsmarkt muss sich angleichen und seine derzeitigen und künftigen 
Bedürfnisse anpassen, damit die Arbeitnehmer der neuen Mitgliedstaaten wirklich von 
der Freizügigkeit Gebrauch machen können. Es muss vermieden werden, dass sich die 
Hoffnung auf den Zugang zum spanischen Arbeitsmarkt als unerfüllbar erweist. Außer-
dem erfordert die Eingliederung der Arbeitnehmer aus den neuen Mitgliedstaaten in un-
seren Markt einige zusätzliche Maßnahmen, da es nicht zweckmäßig wäre, den Arbeits-
markt mit neuen Anträgen zu übersättigen, denen nicht unmittelbar entsprochen werden 
kann.  

• Aus diesen Gründen basiert die spanische Position auf der Einführung einer zweijährigen 
Übergangszeit für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer aus den acht neuen Mitgliedstaa-
ten, die als Zeit der Analyse und der Neuordnung bezeichnet werden könnte.  

• Diese anfängliche, zweijährige Übergangszeit wird in erster Linie dazu dienen, diejenigen 
Arbeitnehmer aus den acht neuen Mitgliedstaaten vollständig zu integrieren, die sich be-
reits in Spanien niedergelassen haben, indem man ihnen die vollständige gemeinschaftli-
che Gleichbehandlung gewährt sowie die Anwendung entsprechender Vorschriften für 
die Familienzusammenführung. Andererseits werden in dieser Zeit die Bereiche unter-
sucht, in denen die Arbeitnehmer der acht neuen Mitgliedstaaten, die ihr Recht auf Frei-
zügigkeit ausüben wollen, leichter Aufnahme finden können.  

                                                 
4 Alle Angaben sind der Homepage „EURES - das europäische Portal zur beruflichen Mobilität“ 
(http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=de) entnommen.  
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• Allerdings hat Spanien - gemäß dem gemeinschaftlichen Präferenzprinzip für die Arbeit-
nehmer aus den acht neuen Mitgliedstaaten und gemäß den "Best endeavour-
Erklärungen" im Vertrag über den Beitritt der neuen Mitgliedstaaten - die Vorbereitungen 
für den Zugang für die Arbeitnehmer der neuen Mitgliedstaaten zum inländischen Ar-
beitsmarkt eingeleitet. Mittel- und Osteuropa ist zu einer bevorrechtigten und bevorzugten 
Zone für die Auswahl von Arbeitnehmern und deren Eingliederung in den spanischen Ar-
beitsmarkt geworden. So ist ein konstanter Anstieg der Anzahl der Arbeitnehmer aus den 
neuen Mitgliedstaaten, die bei den Arbeitsämtern gemeldet sind, zu beobachten. Im Jahr 
2001 lag die Zahl bei 882, im Dezember 2003 bei 1 907. Auch die Anzahl der registrier-
ten Arbeitsverträge von Arbeitnehmern der neuen Mitgliedstaaten nimmt stetig zu und er-
reichte im Dezember 2003 eine Zahl von 25 520. 

 
 
Welche Art von Genehmigung benötigt ein Bürger aus Polen für den Zugang zum Ar-
beitsmarkt?  
 
Neben den allgemeinen Vorgehensweisen, die für die Republik Tschechien und die anderen 
Erweiterungsländer beschrieben wurden, und im Rahmen der Alternativen, die durch die in 
Spanien für die Einstellung von ausländischen Arbeitnehmern gültigen Vorschriften vorgege-
ben werden, ermöglicht Artikel 39 des Organgesetzes 4/2000 vom 11. Januar die Einrichtung 
eines Kontingents für ausländische Arbeitnehmer.  
 
Das Königreich Spanien und die Republik Polen haben ein Abkommen über die Regelung 
und Ordnung der Migrationsströme zwischen beiden Staaten geschlossen. Die Umsetzung 
dieses Abkommens wurde im Spanischen Amtsblatt Nr. 226 vom 20. September 2002 veröf-
fentlicht.  
 
Mittels dieses Abkommens wurde bestimmt, dass die Anzahl der Arbeitnehmer und die 
Struktur des Beschäftigungsangebots gemäß den Möglichkeiten und Erfordernissen der Ar-
beitsmärkte in beiden Staaten festgelegt werden.  
 
Für die Umsetzung des Abkommens bezüglich der Auswahl der Arbeitnehmer und ihrer Ein-
stellung sind folgende Institutionen zuständig: Auf polnischer Seite das Ministerium für Arbeit 
und Sozialpolitik und auf spanischer Seite die Generaldirektion für die Regelung von Migrati-
onsfragen des Ministeriums für Arbeit und Soziales.  
 
Der Kontingentmechanismus kann die legale Einstellung von Arbeitnehmern an ihren Hei-
matorten bei vollem Schutz ermöglichen. Die Anzahl der angebotenen Arbeitsstellen wird 
jährlich nach einer Analyse der Lage auf dem Arbeitsmarkt mit Zustimmung des Ministerrats 
genehmigt.  
 
Die Generaldirektion für die Regelung von Migrationsfragen leitet den zuständigen Behörden 
in den Ländern, mit denen ein Abkommen zur Regelung und Ordnung der Migrationsströme 
besteht, die vorgelegten Angebote weiter, um die Verfügbarkeit von Arbeitnehmern, die dem 
Berufsprofil der genehmigten Beschäftigungen entsprechen, zu verbessern.  
 
Folgende Angebote können vorgelegt werden:  
• Für zeitlich unbegrenzte Stellen: Es werden sowohl allgemeine Angebote als auch per-

sonenbezogene Angebote bearbeitet.  
• Für zeitlich begrenzte Stellen.  
 
In den folgenden Abschnitten wird das Bearbeitungsverfahren für unterschiedliche Arten von 
Angeboten beschrieben, zu denen die Arbeitnehmer aus Polen Zugang haben, die zwischen 
den verschiedenen angebotenen Stellen wählen möchten. 
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Nach welchen Kriterien wird eine Arbeitserlaubnis erteilt?  
 
Die Gewährung der Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung wird durch die Art des Angebots 
bestimmt, für das man sich entscheidet. Die Abwicklung wird vollständig durch den Be-
schluss des Ministerrats vom 19. Dezember 2003 geregelt, durch den das Kontingent an 
ausländischen Arbeitnehmern mit außergemeinschaftlicher Regelung in Spanien für das Jahr 
2004 festgelegt wurde. 
 
Nach welchem Verfahren kann ein Arbeitssuchender eine Arbeitserlaubnis erhalten?  
 
In Polen ist das Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik die zuständige Behörde für die Bear-
beitung der Arbeitsangebote. Daher müssen die Personen, die Zugang zu angebotenen Stel-
len wünschen, sich an dieses Ministerium wenden, um die notwendigen Informationen zu 
erhalten.  
 
Nachdem Sie für ein Angebot ausgewählt wurden, werden die Formalitäten für den Erhalt 
der Unterlagen von den zuständigen Institutionen und dem Unternehmer erledigt. Bitte be-
achten Sie hierzu die Verfahren zur Bearbeitung der Angebote, wie im Absatz zu den Arbeit-
gebern beschrieben. 
 
Wo können Arbeitssuchende mehr Informationen bekommen?  
 
Ministerium für Inneres. www.mir.es/dgei  
Ministerium für Arbeit und Soziales. www.mtas.es/migraciones  
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten. www.mae.es 
 
Nach welchem Verfahren kann ein Arbeitgeber polnische Arbeitnehmer einstellen? 
 
Die Unternehmer, die polnische Arbeitnehmer im Rahmen des Kontingents ausländischer 
Arbeitnehmer mit außergemeinschaftlicher Regelung einstellen wollen, müssen folgender-
maßen verfahren:  
 
A) Bearbeitung der allgemeinen, zeitlich unbegrenzten Beschäftigungsangebote:  
 
1. Die Unternehmerverbände auf Provinzebene oder die Unternehmen, die nicht weniger 

als fünf Arbeitnehmer einstellen wollen, können innerhalb der Frist zwischen Inkrafttreten 
des Abkommens und dem 31. Dezember 2004 die Beschäftigungsangebote, die Arbeits-
verträge und Anträge auf Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung in vierfacher Ausferti-
gung sowie die Steuerkarte des Unternehmens bei den Abteilungen oder Zweigstellen 
des Ministeriums für Arbeit und Soziales einreichen.  

2. Die Abteilungen oder Zweigstellen des Ministeriums für Arbeit und Soziales nehmen die 
Beschäftigungsangebote und die restlichen Unterlagen entgegen. Sie übergeben eine 
Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens bzw. über dessen Abweisung, falls die An-
forderungen aus dem Organgesetz 4/2000 vom 11. Januar zu den Rechten und Freihei-
ten von Ausländern in Spanien und zu ihrer sozialen Integration nicht erfüllt werden.  

3. Es wird überprüft, ob die im Angebot festgehaltenen Bedingungen mit den gültigen Vor-
schriften für diese Tätigkeit, mit Kategorie und Standort übereinstimmen. Außerdem wird 
geprüft, ob die Unternehmen bei der Sozialversicherung gemeldet sind, ob sie ihre Bei-
träge geleistet haben und ihrer Steuerpflicht nachgekommen sind.  

4. Falls nach Bewertung der Akten die Bedingungen nicht erfüllt werden oder irgendein an-
derer Grund für eine Nichterteilung der Arbeitsgenehmigungen eintritt, der in der Durch-
führungsverordnung des Organgesetzes 4/2000 vom 11. Januar vorgesehen ist, oder 
falls die Verpflichtungen, die sich aus der Einstellung ausländischer Arbeitnehmer über 
das Kontingent ergeben, nicht erfüllt werden, ergeht ein Ablehnungsbescheid.  
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5. Die positiv bewerteten Angebote werden in einem Zeitraum von maximal 15 Tagen an die 
Generaldirektion für die Regelung von Migrationsfragen weitergeleitet, welche die erfor-
derlichen Formalitäten durchführt.  

6. Die allgemeinen Angebote werden von der Generaldirektion für die Regelung von Migra-
tionsfragen an die spanische Botschaft in Polen übergeben, damit diese sie an die Stelle 
richtet, die mit der Vorauswahl von Arbeitnehmern betraut ist. Mit den zuständigen Be-
hörden dieses Landes werden Ort und Datum für die Auswahl der Arbeitnehmer verein-
bart.  

7. Nachdem die Auswahl erfolgt ist, übergibt die Auswahlkommission die Akten mit den Da-
ten der Arbeitnehmer an die Generaldirektion für die Regelung von Migrationsfragen. 
Diese übergibt die Akten an die Generalkommission für Ausländerfragen und Dokumen-
tation der Generaldirektion der Polizei, damit diese den Arbeitnehmern die Identifikati-
onsnummer für Ausländer (NIE) zuteilt. Zuvor überprüft die Generalkommission, dass 
keine Vorstrafen oder andere Gründe für eine Verweigerung vorliegen.  

8. Nach Erteilung der NIE wird ihre Zuordnung zu den Arbeitnehmern dem entsprechenden 
Konsulat übergeben. Die Generaldirektion für Konsulatsangelegenheiten und Schutz 
spanischer Bürger im Ausland sowie die Abteilungen oder Zweigstellen des Ministeriums 
für Arbeit und Soziales erhalten zur Information der betroffenen Stellen eine Kopie.  

9. Nachdem die Unternehmer die von beiden Seiten unterzeichneten Verträge vorgelegt 
haben, erhalten sie von den Abteilungen oder Zweigstellen die entsprechenden Formblät-
ter zur Zahlung der Abgaben für die Arbeitsgenehmigung und leiten die zugewiesene NIE 
weiter.  

 
B) Bearbeitung von personenbezogenen Anträgen auf Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigun-
gen für zeitlich unbegrenzte Stellen:  
 
Um ausländische Arbeitnehmer, die sich weder in Spanien aufhalten noch gebietsansässig 
sind, über personenbezogene Angebote einstellen zu können, muss belegt werden, dass die 
Auswahl durch Unternehmen erfolgt, die demselben Konzern angehören wie das vertrags-
schließende Unternehmen oder dass die Arbeitnehmer bereits eine Aufenthaltsgenehmigung 
in Spanien besessen haben und danach in ihr Heimatland zurückgekehrt sind. Andere Aus-
nahmeregelungen, für die eine ausdrückliche Genehmigung seitens der Generaldirektion für 
die Regelung von Migrationsfragen vorliegt, sind möglich.  
 
1. Die Unternehmen legen den Abteilungen oder Zweigstellen des Ministeriums für Arbeit 

und Soziales in vierfacher Ausfertigung die Arbeitsverträge/Anträge auf Arbeits- und Auf-
enthaltsgenehmigung sowie die erforderlichen Unterlagen vor: Im Fall des Arbeitnehmers 
sind dies eine Kopie des Reisepasses oder der gültigen Reisedokumente und gegebe-
nenfalls das Diplom oder der Nachweis, dass er über die geforderte Befähigung für die 
Ausübung des Berufes verfügt. Falls erforderlich, muss eine entsprechende Anerkennung 
vorgelegt werden.  

2. Die Abteilungen oder Zweigstellen des Ministeriums für Arbeit und Soziales führen genau 
wie bei den allgemeinen Angeboten die entsprechenden Kontrollen durch, um einen posi-
tiven oder abschlägigen Bescheid für die Akten zu erteilen.  
Im Falle eines positiven Bescheids weisen sie im Vertrag auf die zugewiesene NIE und 
die Bewilligung der Arbeitsgenehmigung hin und geben den genehmigten Tätigkeitsbe-
reich und den genehmigten geografischen Bereich an.  

3. Die Unternehmer werden über die Arbeitsgenehmigung informiert und sie erhalten zwei 
Exemplare des Arbeitsvertrags zurück, die sie den Arbeitnehmern zukommen lassen, 
damit diese sie bei der diplomatischen Vertretung oder bei dem Konsulatsbüro, das ihren 
Visumantrag erhält, unterzeichnen können.  
Außerdem werden die zuständigen Stellen informiert.  
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Visumantrag:  
 
Für alle ausländischen Arbeitnehmer, die in Spanien für einen längeren Zeitraum als 180 
Tage arbeiten werden, ist die Beantragung eines Visums erforderlich.  
 
− Im Falle eines allgemeinen Angebots müssen nach Auswahl der Arbeitnehmer für die 

Beantragung des Visums gemeinsam und rechtzeitig vor dem Reisedatum im Konsulats-
büro die notwendigen Unterlagen zusammen mit den Original-Verträgen, aus denen die 
Bewilligung der Arbeitsgenehmigung hervorgeht, eingereicht werden. Die Auswahlkom-
mission oder das Organ, das im Heimatland mit der Vorauswahl beauftragt ist, übernimmt 
in Koordination mit dem Unternehmer die Einreichung der Unterlagen.  

− Im Fall der personenbezogenen Verträge wird das Visum vom Arbeitnehmer persönlich 
beantragt.  

Das für den ausländischen Arbeitnehmer erteilte Visum enthält die Erstgenehmigung für 
nicht selbstständige Arbeit, die auch zum Aufenthalt berechtigt, sowie einen Hinweis auf das 
Kontingent 2004.  
 
Nach Erteilung des Visums muss der Ausländer persönlich innerhalb einer einmonatigen 
Frist nach seiner Einreise nach Spanien den Ausländerausweis beantragen.  
 
C) Bearbeitung von zeitlich begrenzten Beschäftigungsangeboten:  
 
1. Die Unternehmen oder Unternehmerverbände reichen mindestens drei Monate vor Auf-

nahme der Arbeitstätigkeit bei den Abteilungen oder Zweigstellen des Ministeriums für 
Arbeit und Soziales die Beschäftigungsangebote und den Antrag auf eine zeitlich be-
grenzte Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung in vierfacher Ausfertigung ein. Beigelegt 
werden das dem Arbeitsamt eingereichte Angebot, eine Bescheinigung des Arbeitsamts, 
die Steuerkarte des Unternehmens oder der beantragenden Unternehmerverbände sowie 
eine Auflistung von Unternehmen, die Arbeitnehmer beantragen, sofern von diesen An-
gebote eingereicht werden.  

2. Die Abteilungen oder Zweigstellen des Ministeriums für Arbeit und Soziales nehmen die 
Beschäftigungsangebote und die restlichen Unterlagen entgegen. Sie übergeben eine 
Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens bzw. über dessen Abweisung, falls die An-
forderungen aus dem Organgesetz 4/2000 vom 11. Januar nicht erfüllt werden.  

3. Es wird überprüft, ob die im Angebot festgehaltenen Bedingungen mit den gültigen Vor-
schriften für diese Tätigkeit, mit Kategorie und Standort übereinstimmen. Außerdem wird 
geprüft, ob die Unternehmen bei der Sozialversicherung gemeldet sind, ob sie ihre Bei-
träge geleistet haben und ihrer Steuerpflicht nachgekommen sind. Es wird auch über-
prüft, ob die beim Arbeitsamt eingereichten Angebote mit den Angeboten für eine zeitlich 
begrenzte Beschäftigung bezüglich des Anforderungsprofils für die Kandidaten und be-
züglich der Arbeitsbedingungen übereinstimmen.  

4. Falls nach Bewertung der Akten die Bedingungen nicht erfüllt werden oder irgendein an-
derer Grund für eine Nichterteilung der Arbeitsgenehmigungen eintritt, der in der Durch-
führungsverordnung des Organgesetzes 4/2000 vom 11. Januar vorgesehen ist, oder 
falls die Verpflichtungen, die sich aus der Einstellung ausländischer Arbeitnehmer über 
das Kontingent ergeben, nicht erfüllt werden, ergeht ein Ablehnungsbescheid.  

5. Die allgemeinen Angebote, die positiv bewertet werden, werden in einem Zeitraum von 
maximal einem Monat nach Einreichung zusammen mit den restlichen Unterlagen an die 
Generaldirektion für die Regelung von Migrationsfragen weitergeleitet, um darüber zu 
entscheiden, ob die Einstellung von im Ausland wohnhaften Arbeitnehmern begründet ist.  
Die Formalitäten für die Auswahl und Einstellung von Arbeitnehmern im Ausland werden 
so durchgeführt, wie im Abschnitt zur Bearbeitung von allgemeinen, zeitlich unbegrenzten 
Beschäftigungsangeboten beschrieben.  

6. Die personenbezogenen Angebote werden nicht an die Generaldirektion für die Regelung 
von Migrationsfragen weitergeleitet. Nach einer positiven Bewertung werden den Abtei-
lungen oder Zweigstellen des Ministeriums für Arbeit und Soziales von den Unternehmen 
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oder Unternehmerverbänden die entsprechenden Arbeitsverträge in doppelter Ausferti-
gung und die in jedem Fall erforderlichen Unterlagen eingereicht. Die Abteilungen oder 
Zweigstellen beantragen bei der zuständigen Stelle den Verwaltungsbericht und die NIE-
Zuweisung für die Arbeitnehmer.  

 
Das Verfahren wird genauso fortgeführt wie das Verfahren, das im Abschnitt über die Bear-
beitung von personenbezogenen Anträgen auf zeitlich unbegrenzte Arbeits- und Aufent-
haltsgenehmigungen beschrieben wird.  
 
Die Visumerteilung erfolgt gemäß der Beschreibung im Abschnitt zum Visumantrag, mit der 
Besonderheit, dass das Visum eine zeitlich begrenzte Genehmigung beinhaltet.  
 
Die Beantragung eines Ausländerausweises erfolgt nach der bereits zuvor beschriebenen 
Art und Weise und ist nicht erforderlich, wenn die Ausländer für weniger als sechs Monate 
eingestellt werden.  
 
Weitere Informationen sind der Verfügung vom 22. Januar 2004 der Staatssekretärskanzlei 
zu entnehmen, in der die Anweisungen veröffentlicht wurden, die in der Ministerratssitzung 
am 19. Dezember 2003 gegeben wurden. Damit wurde das Kontingent an ausländischen 
Arbeitnehmern in Spanien mit außergemeinschaftlicher Regelung für das Jahr 2004 festge-
legt (Spanisches Amtsblatt vom 29. Januar 2004). 
 
Wo kann ein Arbeitgeber mehr Informationen bekommen?  
 
Ministerium für Inneres. www.mir.es/dgei  
Ministerium für Arbeit und Soziales. www.mtas.es/migraciones  
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten. www.mae.es 
 
Verweise auf einschlägige nationale Rechtsvorschriften  
 
Es folgen die wichtigsten Verfügungen, Vorschriften, Abkommen und Beschlüsse für die Re-
gelung dieses Migrationsverfahrens:  
1. Organgesetz (Ley Orgánica) 4/2000 vom 11. Januar zu den Rechten und Freiheiten von 
Ausländern in Spanien und zu ihrer sozialen Integration (Spanisches Amtsblatt Nr. 10 vom 
12. Januar 2000), geändert durch das Organgesetz 8/2000 vom 22. Dezember (Spanisches 
Amtsblatt Nr. 307 vom 23. Dezember 2000) und reformiert durch das Organgesetz 14/2003 
vom 20. November (Spanisches Amtsblatt Nr. 279 vom 21. November 2003); Gesetz 7/1985 
vom 2. April zur Regelung der Grundlagen für die kommunale Verwaltung; Gesetz 30/1992 
vom 26. November zur gesetzlichen Regelung der öffentlichen Verwaltung und der gemein-
samen verwaltungstechnischen Vorgehensweise; Gesetz 3/1991 vom 10. Januar zum unlau-
teren Wettbewerb.  
2. Königliche Anordnung 864/2001 vom 20. Juli (Spanisches Amtsblatt Nr. 174 vom 21. Juli 
2001), mit der die Durchführungsverordnung des Organgesetzes 4/2000, reformiert durch 
das Organgesetz 8/2000, angenommen wurde.  
3. Abkommen zwischen dem Königreich Spanien und der Republik Polen über die Regelung 
und Ordnung der Migrationsströme zwischen beiden Staaten, unterzeichnet in Warschau am 
21. Mai 2002 (Spanisches Amtsblatt vom 20. September 2002).  
4. Beschluss des Ministerrats vom 19. Dezember 2003, mit dem das Kontingent an ausländi-
schen Arbeitnehmern in Spanien mit außergemeinschaftlicher Regelung für 2004 festgelegt 
wurde (Spanisches Amtsblatt vom 31. Dezember 2003). In diesem Beschluss heißt es, dass 
ab dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten, d. h. ab dem 1. Mai 2004, die Arbeitnehmer, die 
über die Staatsangehörigkeit dieser Staaten verfügen, für berufliche Tätigkeiten, die einen 
Zeitraum von 180 Tagen nicht überschreiten, von der Visumpflicht befreit sind. Allerdings 
wird von ihnen weiterhin eine Arbeitsgenehmigung verlangt, die an die Einreichung eines 
Beschäftigungsangebots durch einen spanischen Arbeitgeber im Rahmen des Kontingents 
für 2004 gebunden ist.  
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Ø Unter Berufung auf die geltenden Vorschriften ist die Gewährung einer Arbeitsgenehmi-
gung für Staatsangehörige der neuen Mitgliedstaaten unter einer Reihe von Voraussetzun-
gen auch ohne die Berücksichtigung der inländischen Beschäftigungssituation möglich (der 
neue spanische Terminus "autorización de trabajo" ersetzt dabei seit der Änderung des Or-
gangesetzes 14/2003 durch die einzige Zusatzbestimmung den zuvor verwendeten Termi-
nus "permiso de trabajo"):  
1. Arbeitsgenehmigungen, die von Staatsangehörigen der neuen Mitgliedstaaten beantragt 
werden, die in Spanien studieren und über ein Beschäftigungsangebot oder über einen Ver-
trag für Teilzeitarbeit bzw. für Arbeit, die mit ihrem Studium vereinbar ist, verfügen.  
2. Arbeitsgenehmigungen, die von Staatsangehörigen der neuen Mitgliedstaaten beantragt 
werden, die über eine Aufenthaltsgenehmigung ohne Erwerbszweck verfügen.  
3. Genehmigung für Praktikanten eines bestimmten Alters aus den neuen Mitgliedstaaten, 
die diesen eine Verbesserung ihrer Kenntnisse in spanischen Unternehmen ermöglicht.  
Ø Andererseits wird den Arbeitnehmern aus den neuen Mitgliedstaaten im Bereich der Sozi-
alversicherung bereits die Gleichbehandlung zuerkannt, sowohl bei den beitragsbezogenen 
Leistungen wie auch bei den nicht beitragsbezogenen Leistungen. Im Juni 2003 erhielten 
601 Arbeitnehmer aus den acht neuen Mitgliedsländern Arbeitslosengeld. Diese Zahl ent-
spricht 8 % der Gesamtanzahl an Ausländern aus der Gemeinschaft, die diese Leistung er-
halten. Von Juni 2001 bis Juni 2003 hat sich die Anzahl der Arbeitnehmer aus den neuen 
Mitgliedstaaten, die Arbeitslosengeld erhalten, verdreifacht. Der prozentuale Anstieg liegt 
über dem der Begünstigten, die aus den 15 EU-Ländern stammen.  
Ø In der spanischen Gesetzgebung sind keine Beschränkungen für die Überweisung von 
Renten in die neuen Mitgliedstaaten vorgesehen. Daher bestehen keine Einschränkungen 
für die Aufrechterhaltung der wohlerworbenen Rechte. Und dies, obwohl in einigen Fällen 
weder Gewährung der Gegenseitigkeit noch Gleichbehandlung bezüglich der Exportfähigkeit 
von Leistungen besteht.  
Ø Im Einklang mit der Richtlinie 96/71/EWG des Europäischen Parlaments und des Rats 
vom 16. Dezember über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen, umgesetzt in spanisches Recht durch Gesetz 45/1999 vom 29. November 
zur Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von grenzüberschreitenden 
Dienstleistungen (Spanisches Amtsblatt vom 30. November), garantiert Spanien das freie 
Erbringen von Dienstleistungen auf spanischem Territorium durch Unternehmen aus den 
neuen Mitgliedstaaten über deren Mitarbeiter. 
 


